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Verantwortung für
 Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

Verantwortung des  
Vorgesetzten

Sie gilt für seinen Weisungs -
bereich und jede übernommene
Aufgabe. Das Aufsichts- und 
Führungspersonal kann Teile der
übernommenen Pflichten schrift-
lich auf Mitarbeiter übertragen.

Verantwortung des  
Betriebsangehörigen

Auch ein Mitarbeiter ohne 
Weisungsbefugnis ist für seinen
Aufgabenbereich verantwortlich.
Er muss die Sicherheitsvorschrif-
ten einhalten und andere Mitar-
beiter vor Schaden bewahren.
Das Tragen der Schutzausrüs-
tung, die vom Unternehmer zur
Verfügung gestellt werden muss,
gehört zu seinen Pflichten.

Wer im Rahmen seiner Verant-
wortung durch Handeln oder
Unterlassen einen Arbeitsunfall
verursacht, muss mit strafrecht -
lichen und zivilrechtlichen Konse-
quenzen rechnen. 

➭

Im Betrieb trägt jeder Verant -
wortung. Das gilt insbesondere
für den Unternehmer und den 
Aufsichtführenden, aber auch für
den Beschäftigten.

Im Betrieb ist die Verantwortung
an die übernommenen Aufgaben
geknüpft. Der Umfang der Auf-
gaben ist sehr unterschiedlich,
entsprechend ist die Verantwor-
tung der einzelnen Mitarbeiter
abgestuft. Man unterscheidet:

Verantwortung des  
Unternehmers

Sie umfasst den ganzen Betrieb.
Teile seiner Verantwortung kann
er jedoch durch schriftliche
Pflichten übertragung auf Mitar-
bei ter übertragen (siehe Formular
„Pflichtenübertragung“). Hierbei
müssen sowohl Verantwortungs -
be reich als auch Befugnisse
beschrieben werden.

Eine nicht übertragbare Unter-
nehmerpflicht ist die Auswahl 
von geeignetem Aufsichts- und
Führungspersonal.

Weitere Informationen erteilt
Ihre Berufsgenossenschaft

Bestätigung der Übertragung von Unternehmerpflichten 
(§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz,  § 13 der Unfallverhütungs -
vorschrift „Grundsätze der Prävention“ [BGV A1])

Herrn/Frau

werden für den Betrieb/die Abteilung*)

der Firma

(Name und Anschrift der Firma)

die dem Unternehmer hinsichtlich der Verhütung von Arbeitsunfällen,
 Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung
– Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*)
– Anweisungen zu geben und sonstige Maßnahmen zu treffen*)
– eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*)
– arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeits   -

medizinische Maßnahmen zu veranlassen*)

soweit ein Beitrag von                 Euro nicht überschritten wird.

Dazu gehören insbesondere:

*) nichtzutreffendes streichen

Ort Datum

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der beauftragten Person


